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§ 1 Name und rechtliche SteI
lung 

I. Das Zentrum führt den Namen 
"Frankfurt Center for Advanced 
Light Microscopy" (FCAM ). 

2. Das Geräte- und Infrastruktur
zentrum "Frankfurt Center for Ad
vanced Light Microscopy" (FCAM) 
ist eine fachbereichsübergreifende 
Infraslru ktureinrichwng der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, für die 
das Hessische Hochschulgesctz 
(HHG) und hochschul rechtliche 
Regelungen insbesondere die 
Grundordnung sowie die Geschäfts
ordnung für die Gremien der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in der 
jeweils geltenden Fassung Anwen
dung find en. Es geht aus dem "Cen
ter for Membrane Proteorrtics" 
(CM P) hervor. Mit dem FCAM wi rd 
keine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts e rrichtet. 

§ 2 Aufgaben und Zielsetzung 

Das FCAM ist e in wissenschaftliches 
Geräte - und In frastru kt u rzentru m 
und dient dem Erhalt, der Bereitstel
lung und der stetigen Modernisie
rung der zum Zentrum gehö renden 

Infrastruktur zur hochentwickelten 
Mikroskopie. 

Zie le: 

• Bereitstellung und Erhaltung 
einer Infrastruktur fü r di e hochent
wickelte Mikroskopie gem äß moder
ner Anforderungen der wissenschaft 
lichen Forschung der Mitglieder; 

• Förderung und Koordination von 
Lehrveranstaltungen zu hoch entwi 
ckeher Mik roskopie; 

• Internationale Kooperationen auf 
den Gebieten der hochentwickelten 
Mikroskopie; 

• Förderung des Wissenstransfers 
durch Dienstlei stungen und Weiter
bild ungsangebote; 

• Koordination , Durch führung und 
Förderung von Forschungsvorhaben; 

• Unterstüt zung der Mitglieder bei 
der Einwerbung von Drittmitt eln , 
Abwicklung und Betreuung von 
o ritt mit telprojekt en . 

§ 3 Ordentliche Mitglieder und 

assoziierte Mitglieder 

I. Das Zentrum hat o rdentliche und 
assoziierte Mitglieder. Alle Mitglieder 
haben das Recht und die Pflicht, an 
der Erfüllung der Aufgaben des Zent
rums mitzuwi rken . Alle ordentlichen 
Mitglieder haben das Recht und die 
Pflicht, sich an der Selbstverwaltung 
des Zentrums zu beteiligen. 

2. Ordentliche Mitglieder können 
Professoren und Professorinnen 
sowie wissenschaft liche und sonstige 
Mitarbeit er und Mitarbeilerinnen 
werden, die auf den Gebieten der 
Mikroskopie tätig sind und einem 
Fachbereich der Johann Wolfgang 
Goethe-Universi tät a ngehö ren. Wis
senschaft ler und Wissenschaftlerin
nen, insbesondere anderer Universi -

täten, außeruniversitärer For
schungseinrichwngen und anderer 
lnstitutionen. die auf den Gebieten 
der M.ikroskopie arbeiten, können 
assoziie rte Mitglieder des FCAM 
werden. Sie sind bei Entscheidungen 
in ihren Angelegenheiten zu hören . 
Sie sind insoweit rede- und antrags
berechtigt . 

3. Anträge auf ordentliche und 
assoziierte Mitgliedschaft sind an den 
Leitenden Direktor oder die Leitende 
Direktorin zu richten. Über die Auf
nahme neuer ordentlicher und asso
ziierte r MügJieder entscheidet das 
Direktorium mit einfacher Mehrheit. 
Ein Auswahlkrit e rium ist die aktive 
Forschungs- oder Lehrtätigkeit in der 
Anwendung und /ode r Entwicklung 
der hochentwickelten Mikroskopie. 

4. Die Mitgliedschaft erlischt durch 
Austriuserklärung des Mitgli edes 
oder durch Ausschluss durch das 
Direktorium nach Anhörung des 
Mitgliedes, insbesondere wenn das 
Mitglied seine Pflichten gegenüber 
d em FCAM gröblich verletzt hat. das 
Ansehen d es FCAM schädigt oder 
unehrenhafte Handlungen begeht. 
Eine ordentlich e Mitgliedschaft e r
li scht ferner mit Aussch eiden des 
Mitglieds au s der Universität. 

5. Nach Ausscheiden eines o rdentli
chen Mitgli eds aus der Universitä t 
kann es auf Antrag assoziiertes Mit 
glied des FCAM werden. 

§ 4 Nutzung 

Ordentliche Müglieder und assoziier 
te Mitglieder haben das Recht. alle 
Einrichtungen des FCAM im Rah
men der Nutzungsord nung zu nut
zen. Die Nutzungsordnung ist mit 
den Dekanen oder Dekaninnen der 
Fachbereich e 13. 14 und 15, sowie 
dem Direktor/der Direkto rin des 
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Buchmann Instituts für Molekulare 
Lebenswissenschaften abzustinunen. 

§ 5 Organe 

Die Organe des FCAM sind das Di
rektorium, der Leitende Direktor 
oder die Leitende Direktorin und die 
Mitgliederversammlung. 

§ 6 Direktorium 

I. Das Direktorium besteht aus dem 
Leitenden Direktor oder der Leiten
den Direktorin als Vorsitzendem oder 
Vorsitzender und zwei Direktoren 
oder Direktorinnen. Das Direktorium 
wird gemäß § 8 Abs.l aus dem Kreis 
der ordentlichen Mitglieder des 
FCAM gewählt. 

2. Die Amtszeit des Direktoriums 
beträgt zwei Jahre. 

3. Das Direktorium führt die Ge
schä fte des FCAM. Das Direktorium 
ist insbesondere zuständig für 

• Erstellung von Grundsätzen über 
die Verwendung der dem Zentrum 
zur Verfügung stehenden PersonaJ 
und Sachmittel; 

• Festsetzung der Höhe der Nut
zungsgebühren des Zentrums sowie 
Festsetzung der Betriebs- und Orga 
nisationstruktur und deren Be
triebsmitIei; 

• Bedarfserntiulung für Räume, 
Personal und Betriebsmiltel und 
entsprechende AntragssIcIlungen an 
das Präsidium, die Fachbereiche, das 
Buchmann Institut für Molekulare 
lebenswissenschaflen, andere Insti 
tutionen und andere Bereiche; 

• Ausarbeitung von EinzeIverein
barungen für die von den Fachberei
chen oder dem Buchmann Institut 
für Molekulare Lebenswissenschaf
ten (bzw. Instituten oder Arbeits
gruppen) beantragten Räume und 
Personal(minel). Die Zurverfügungs
tellung von Räumen und Perso
nal(mjnel) durch die Fachbereiche, 
das Buchmann Insti tut für Molekula
re Lebenswissenschaften oder deren 
Mitglieder bedingt eine von der/m 
Leitenden Direktor/in sowie von 
der/m verantwonlichen Dekan/in 
bzw. DirektorIin unterschriebene 
Vereinbarung. 

• Entscheidung über den Einsatz 
der dem Zentrum durch genehmigte 
Anträge zugeordneten Räume, Per
sonal- und Beniebsmittel gemäß den 
Verträgen mit den Fachbereichen 

oder dem Buchmann Institut für 
Molekulare Lebenswissenschaften; 

• Beschlussfassung über den Haus
hallS- und Budgetplan des FCAM 
nach Beteiligung der Mitgliederv,er
sammlung; 

• Mitwirkung bei der Entscheidung 
über' die Besetzung der PersonalsteI
len, die aus einem Fachbereich oder 
einem Arbeitskreis dem FCAM zur 
Verfügung gestellt werden; 

• Entscheidung über die Förderung 
der in § 2 beschriebenen Aufgaben 
des Zentrums nach Beteiligung der 
MitgliedcrversammJung; 

• Beschlussfassung über den Jah
resbericht und Jahresabschluss nach 
Beteiligung der Mitgliederversamm
lung. 

4. Das Direktorium ist verantwort
lich für die ordnungsgemäße Ver
wendung der Personal -, Sach- und 
Betriebsmittel im Zentrum. 

§ 7 Beschlussfassungen des 
Direktoriums 

I. Beschlüsse des Direktoriums 
wcrden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. 

2. Das Direktorium wird von dem 
Leitenden Direktor oder der Leiten
deri Direktorin nach Bedarf, mindes
tens zweimal im Jahr unter Angabe 
der Tagesordnung und Einhaltung 
einer Frist von vier Wochen zu einer 
Sitzung einberufen: Sitzungen sind 
ferner einzuberufen, wenn mindes
tens zwei der Mitglieder des Direkto
riums dies verlangen. Die Einladung 
kann über elektronische Mitteilungs
systeme erfolgen. Ein Direktoriums
mitglied kann sich ausschließlich im 
Fall der längeren Abwesenheit durch 
ein anderes Direktoriumsmitglied mit 
schriftlicher Vollmacht vertreten 
lassen. Kein Direktoriumsmitglied 
kann mehr als ein anderes Direktori
umsmitglied vertreten. 

3. Das Direktorium ist beschlussfä
hig, wenn nach ordnungsgemäßer 
Ladung mindestens zwei seiner Mit
glieder anwesend oder vertreten 
sind . Das Direktorium trifft seine 
Entscheidungen mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen JA
Stimn1en. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Leiten
den Direktors oder der Leitenden 
Direktorin. Auf Wunsch mindestens 
eines Direktoriumsmitglieds erfolgt 

ei ne Abstimmung durch geheime 
Stinunabgabe. 

4. Beschlussfassungen im schriftli
chen Verfahren (Umlaufverfahren ) 
sowie fernmündlich (z.B. Telefon
konferenz/Videokonferenz) oder auf 
elektronischem Wege sind zulässig, 
wenn a lle DirektoriulTIsmitglieder 
beteiligt sind und kein Mitglied dem 
Verfahren widerspricht. Bei Wider
spruch ist der Vorgang in der nächs
ten Direkloriumssitzung zu behan
deln. 

5. Das Direktorium kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

§ 8 Leitender Direktor I Leiten
de Direktorin 

I. Die Mitgliederversamrnlung 
wählt in geheimer Wahl aus dem 
Kreis der ordent lichen Mitglieder des 
FCAM drei Direktoriumsmitglieder, 
einen Leitenden Direktor oder Lei
tende Direktorin und zwei weitere 
Direktoriumsmüglieder für eine 
Amtszeit von zwei Jahren. Wieder
wahl ist zu lässig. Die Wahl des Nach
folgers oder der Nachfolgerin soll 
rechtzeitig vor Ende der Amtszeit 
erfolgen. Die Direktoren bleiben 
solange im Amt, bis ein Nachfolger 
oder eine Nachfolgerin bestellt wur
de. 

2. Die Wahl des Leitenden Direktors 
oder der Leitenden Direktorin bedarf 
der Bestätigung durch das Präsidium. 

3. Der Leitende Direktor oder die 
Lei tende Direktorin setzt die Direkto
riumsbeschlüsse und Beschlüsse der 
MitgliederversanunJung um und 
leit et die Tagesgeschäfte des FCAM. 
Er/Sie verwaltet das FCAM und 
vertritt dieses unter Beachwng der 
Befugnisse des Präsidiums nach in
nen und außen. Er/Sie ist verant
wortlich für den Betrieb des Zent
rums, insbesondere für die Zugäng
lichkeit für die Nutzer lind Nutzerin
nen gemäß der geltenden Nutzungs
ordn ung. Zudem verwaltet er/sie die 
Nmzungsgebühren und Ausgaben, 
die durch den Betrieb der Infrastruk
tur ent stehen und ist für die ord
nungsgemäße Bewirtschaftung der 
zugeordneten Konten vera ntwort 
lich. 

4. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin beruft mindes
tens einmal im Jahr die Mitglieder
versanunlung ein und leit et die Sit
zungen. Die Einladung kann unter 

2 UniReport Satzungen und Ordnungen vom 01 . November 2016 



Angabe der Tagesordnung über 
elektronjsche 
erfolgen. 

Mitteilungssysteme 

5. Der Leitende Direktor oder die 
Le il ende Direktorin haI in allen 
Angelegenheiten von grundSätzlicher 
Bedeutung einen Beschluss des Di· 
rektoriums herbeizuführen. In un
aufschiebbar dringenden Fällen hat 
er/sie unverzüglich eine außeror
dent liche Si tzung des Direktoriums 
zu beantragen. Für solche Dringlich 
keitsSitzungen können kürzere Fris
ten als in § 7 Abs. 2 im Einverneh· 
men mit dem Direktorium gewählt 
werden. 

6. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin berichtet dem 
Direktorium regelmäßig über alle für 
das FCAM bedeutenden Angelegen
heiten. Er/sie erstellt jährlich einen 
schriftlichen Bericht über das FCAM 
und ist dem Direktorium, den Deka 
nen oder Dekaninnen der Fachberei
che 13, 14 und 15, sowie dem Direk
tor/der Direktorin des Buchrnann 
Instituts für Molekulare Lebenswis-
senschaften gegenüber rechen-
schaftsplliehtig. 

7. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin übt - unbescha
det der Zuständigkeit des Universi
tätsprasidenten oder der Universi
tätspräsidentin gemäß § 38 Abs. I 
HHG - das Hausrecht aus. 

8. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin ist Fachvorge
setzter oder -vorges~tzte des Koordi
nators oder der Koordinatorin des 
FCAM sowie weiteren Servicemitar
beilern oder Servicemitarbeiterin
nen, wenn diese als Mitglieder eines 
Fachbereichs dem FCAM zugeordnet 
sind. Er/sie ist in dieser Funktion 
weisungsbefugt und teilt die Aufga
ben den entsprechenden Mitarbei
tern oder Mitarbeiterinnen im Ein
vernehmen mit dem Direktorium 
und dem oder der Dienstvorgesetz
ten zu. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentlichen Mitglieder bil 
den die Mitgliederversammlung des 
FCAM; die assoziierten Mitglieder 
haben das Recht zur Teilnahme an 
den Sitzungen. Die Mitgliederver
sammlung wird vom Leit enden Di
rektor oder der Leitenden Direktorin 
mindestens einmal im Jahr schrift
lich unter Angabe der Tagesord -

nungspunkte sowie unter Nennung 
von Zeit und Ort der Sitzung einbe ~ 

rufen. Im Regelfall erfolgt die Einla· 
dung zur Mitgliederversammlung 
vier Wochen vor der Sitzung. Anträ
ge zur Aufnahme von Tagesord
nungspunkten können von jedem 
ordentlichen oder assoziierten Mit 
glied gestellt werden; sie müssen 
spätestens eine Woche vor der Sit 
zung bei dem Leitenden Direktor 
oder bei der Leitenden Direktorin 
eingegangen und schriftlich begrün . 
det sein. 

2. Der Leitende Direktor oder die 
Leitende Direktorin muss eine Mit 
gliederversammJung einberufen, 
wenn mindestens ein Drittel der 
o rdentlichen Mitglieder dies schrift
lich beantragt. 

Die Mitgliederversammlung be
schließt über alle grundsätzlichen 
Angelegenheiten des FCAM, sofern 
sie nicht in dieser Ordnung dem 
Direktorium oder dem Leitenden 
Direktor oder der Leitenden Direkto
rin vorbehalten sind. Die Mitglieder
versammlung entscheidet über die 
strategische Ausrichtung und Ziel· 
richtung der Arbeit des FCAM. 

3. Die MügliederversamrnJung kann 
mit einer Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder Änderungen 
zum Budget· , und Haushaltsplan des 
FCAM beschließen. Das Direktorium 
hat den Budget- und Haushaltsplan 
des FCAM nach Beschlussfassung 
durch die Mitgliederversammlung 
anzupassen. 

Die MitgliederversamrnJung wählt 
aus ihrem Kreis die Mitglieder des 
Direktoriums gemäß § 8 Abs. 1. Die 
Mitgliederversa nunlung ist be
schlussfähig, wenn ein Viertel der 
ordentlichen M.itglieder anwesend 
ist. Sie beschließt mit der einfachen 
Mehrheit der anwesenden Mitglie
der. Es besteht kein Quorum. 

§ 10 Sitzungs protokoll 

Die Beschlüsse der Mitgliederver
sammlung und des Direktoriums 
sind in Protokollen feslzuhalten, die 
vom Leitenden Direktor oder von der 
Leitenden Direktorin und dem Pro· 
10kollführer oder der Protokollführe
rin zu unterzeichnen sind. 

Die genehmigten Protokolle werden 
dem Präsidium und den Dekanen 
oder Dekaninnen der Fachbereiche 
13, 14 und 15, sowie dem Direk-

tor/der Direktorin des Buchmann 
Institut s für Molekulare Lebenswis
senschaften zur Kenntnis vorgelegt. 

§ 11 Evaluation 

Das FCAM ist alle fünf Jahre durch 
das Präsidium zu evaluieren. 

§ 12 Änderung der Ordnung 

Änderungen dieser Ordnung können 
mit einer drei Viertel Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder in der Mit
gliederversanunlung beschlossen 
werden. Die Änderungen bedürfen 
der Genehmigung du rch die Deka
nc /Dekaninnen der FB 13, 14 lind 
15, dem Direktor/der Direktorin des 
Buchmann Instituts für Molekulare 
Lebenswissenschaften sowie des 
Präsidiums. 

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt nach Beschluss
fassung des Präsidiums und nach 
Stellungnahme des Senats durch 
Veröffentlichung im Uni Report in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung 
des Center for Membrane Proteo
mies" (CMP). beschlossen dureh das 
Präsidium am, 15.03.2005 und den 
Senat am 22.04.2005 außer Kraft. 

Frankfu rt am Main, den 25.10.2016 

Prof. D~i~1// 
Präsidentin der Goett.. universität 
Frankfurt am Main 
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